
INHALT

1. WAS IST VERSICHERT?

2. WANN BEGINNT DER VERSICHERUNGSSCHUTZ?

3. WANN MUSS DER VERSICHERUNGSVERTRAG 

ABGESCHLOSSEN WERDEN UND 

WIE LANGE GILT DER VERTRAG?

4. WELCHE KOSTEN WERDEN ERSTATTET?
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5. WELCHE EINSCHRÄNKUNGEN GIBT ES BEI DER

LEISTUNGSPFLICHT?

6. WANN WIRD DIE VERSICHERUNGSLEISTUNG AUSGEZAHLT?

7. WANN ENDET DER VERSICHERUNGSSCHUTZ?



8. WAS GILT BEI DER BEITRAGSZAHLUNG?

9. WAS IST IM VERSICHERUNGSFALL ZU BEACHTEN

(OBLIEGENHEITEN)?

10. WELCHE FOLGEN HABEN OBLIEGENHEITSVERLETZUNGEN?

11. WANN IST DIE WÜRZBURGER VON DER VERPFLICHTUNG

ZUR LEISTUNG FREI?

12. WAS GILT, WENN ANSPRÜCHE GEGEN DRITTE BESTEHEN?

13. WANN KÖNNEN FORDERUNGEN AUFGERECHNET WERDEN?

14. WAS IST BEI MITTEILUNGEN AN DIE WÜRZBURGER ZU

BEACHTEN?

15. WIE KANN DER VERTRAG NACH EINEM SCHADEN GEKÜN-

DIGT WERDEN?

16. WELCHES GERICHT IST ZUSTÄNDIG?

17. ANSCHRIFT DER WÜRZBURGER

ALLGEMEINE HINWEISE

SUBSIDIARITÄTSKLAUSEL


